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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

 

 

Auf Grund des Beschlusses des Gemeindevorstandes der Gemeinde Freinberg vom 
03.12.2020 wird hiermit öffentlich kundgemacht, dass 

 
 

eine Lehrstelle als Straßenerhaltungsfachmann/-frau – 
für den Bauhof der Gemeinde Freinberg 

zur Besetzung ab 01. September 2021 ausgeschrieben wird. 
 

Dauer der Lehrzeit:  3 Jahre 
 

 
Aufgabenbeschreibung: 

➢ Absperren und Absichern von Baustellen und Arbeitsgebieten sowie bei Unfällen 

➢ Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 

➢ Kontrollieren von Straßen, Parkplätzen, Rad- und Gehwegen sowie Brücken auf ihren Zustand 

➢ Durchführen von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Straßenbauwerken 

➢ Herstellen von Entwässerungsanlagen, Drainagen und ähnlichen Einrichtungen 

➢ Anlegen und Pflegen von Grünflächen 

➢ Pflanzen, Pflegen und Kontrollieren von Sträuchern und Bäumen 

➢ Sammeln von Wetterinformationen für den Winterdienst sowie Auswerten und Einleiten der not-

wendigen Schritte mittels EDV, Datenblättern und nach örtlichen Gegebenheiten 

➢ Mitarbeit beim Räumen von Schnee und Aufbringen von Streugut einschließlich Herstellen von Salz- 

und Solemischungen 

➢ Warten, Instandhalten und Reparieren der Fahrzeuge, An- und Aufbaugeräte sowie Maschinen 

 
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen: 

➢ österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EWR/EU-Staatsbürgerschaft 

➢ ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

➢ positiver Pflichtschulabschluss 

➢ persönliche Eignung, gesundheitliche Eignung und körperliche Eignung für die manuellen Arbeiten 

im Bauhof, die mit der vorgesehenen Verwendung verbunden ist. 

➢ Beendigung der allgemeinen Schulpflicht bis spätestens Juli 2021 

Freinberger 
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Besondere Aufnahmevoraussetzungen: 

➢ Körperliche Widerstandsfähigkeit (physische Ausdauer) 

➢ Verantwortungs- und Umweltbewusstsein 

➢ Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

➢ Freundliche Umgangsformen, Teamfähigkeit und Flexibilität 

➢ Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung 

 

Bewerbungsunterlagen: 

➢ Letztes Jahreszeugnis der besuchten Schule 

➢ Lebenslauf und ein aktuelles Lichtbild 

 

Entlohnung: 

➢ Lehrlingsentschädigung gemäß den Richtlinien für Lehrlinge im OÖ. Gemeindedienst 

 

Vorgesehenes Auswahlverfahren: 

➢ Durchführung des Objektivierungsverfahrens sowie Begutachtung der eingelangten 

Stellenbewerbungen durch den Personalbeirat der Gemeinde Freinberg im Sinne der Bestimmungen 

des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002. 

➢ Weiters behält sich die Gemeinde Freinberg vor, die BewerberInnen zu einem Vorstellungsgespräch 

einzuladen. 

➢ Allfällige Kosten (Fahrtspesen, usw.) im Zusammenhang mit dem Bewerbungs- bzw. 

Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 

➢ Schnuppern im Bauhof gegen Voranmeldung möglich/erwünscht. 

 

Hinweis:  

Die Aufnahme erfolgt in ein Lehrverhältnis zu Gemeinde Freinberg (Bauhof).  

Das Lehrverhältnis beginnt mit 1.9.2021 und endet mit der Absolvierung der Lehrzeit (3 Jahre)  und der 

Behaltefrist. Ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung nach der Lehrzeit besteht nicht. 

 

Bewerbungen sind schriftlich samt den entsprechenden Unterlagen, unter Verwendung des bei der Ge-

meinde aufliegenden Bewerbungsbogens, bis spätestens Freitag, 26. Februar 2021 um 12 Uhr beim Ge-

meindeamt Freinberg einzubringen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Amtsleiter Alois Burgholzer 

(Tel. 07713/8102-11). 

 

Der Bürgermeister: 
 

 
 
(Anton Pretzl) 
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COVID-19 – Massentestung 

11. bis 13. Dezember 2020 – jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr 

für die Gemeinden Wernstein am Inn, Schardenberg und Freinberg 

in der Mittelschule SCHARDENBERG 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!  

In den nächsten Tagen findet bekanntlich die erste österreichweite „Covid-19-Massentestung“ statt. 

Diese Testung ist freiwillig und vor allem auch gratis.  

Damit der Testzweck – die Unterbrechung von Infektionsketten - erreicht werden kann, ersuchen wir 

eindringlich, möglichst zahlreich an dieser für die Gesundheit von uns allen wichtigen Maßnahme teil-

zunehmen! 

Die Teststraße für die Bevölkerung der Gemeinden Wernstein am Inn, Schardenberg und Freinberg wird 

aus logistischen Gründen zentral in der Mittelschule Schardenberg aufgebaut. Unser Dank gilt jetzt schon 

allen Heferinnen und Helfern der an der Testung beteiligten Organisationen (Rotes Kreuz, Feuerwehren, 

Gemeinden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wer kann an der Testung teilnehmen? 

Bürgerinnen und Bürger ab 6 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Oberösterreich und auch Perso-

nen, die sich aus Arbeits- und Studiengründen in Oberösterreich aufhalten, dürfen teilnehmen. Minder-

jährige müssen von einem Elternteil begleitet werden. 

 
Wie kann ich mich zum Test anmelden? 

Das Anmeldeformular soll zu Hause online www.österreich-testet.at ausgefüllt werden. Das spart wert-

volle Zeit bei der Teststation und hilft, Menschenansammlungen und Wartezeiten zu vermeiden. Das An-

meldeformular ausdrucken und dieses samt Ausweis zur Testung mitbringen. Sollten Sie keinen Zugang 

zum Internet haben, so können Sie im Einzelfall auch direkt zur Teststation kommen (Lichtbildausweis und 

Versicherungsnummer mitnehmen).  

 

 

WICHTIG: 

✓ Bitte unbedingt unter www.österreich-testet.at anmelden! 

Registrierung und Terminauswahl ab Montag 07.12.2020 möglich  

✓ Anmeldeformular ausdrucken und samt Ausweis zur Testung mitnehmen! 

✓ Testung ohne Voranmeldung nur in Ausnahmefällen! 

✓ Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen und Abstand einhalten! 

http://www.freinberg.at/gemeindezeitung
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Wer darf nicht an der Testung teilnehmen? 

Personen, die … 

▪ Symptome haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (in diesem Fall bitte den Hausarzt 

oder die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren) 

▪ aus einem anderen Grund im häuslichen Krankenstand befinden 

▪ in den letzten drei Monaten wegen einer SARS-CoV-2-Positivtestung in behördlicher Absonde-

rung waren 

▪ zurzeit in Quarantäne, Isolation oder in häuslicher Absonderung sind 

▪ schon für einen anderweitigen behördlichen Termin vorgemerkt sind 

▪ berufsbedingt regelmäßig getestet werden 

▪ in Alten- und Pflegeheimen wohnen 

▪ sich stationär in einer Krankenhausbehandlung befinden 

 
Was muss ich zum Test mitbringen? 

Bringen Sie am besten die e-card und einen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass) mit. Wenn Sie 

keine e-card haben, müssen Sie jedenfalls einen Lichtbildausweis mitnehmen - Anmeldeformular nicht 

vergessen! 

 
Wie lange dauert der Test/Kann es zu Wartezeiten kommen? 

Der Test selber dauert nur ein paar Minuten. Durch Ihre Online-Anmeldung können Sie lange Wartezeiten 

vermeiden. 

 
Wie werde ich über mein Testergebnis informiert? 

Je nach Angabe bei der Anmeldung per SMS oder E-Mail bzw. per Anruf durch die Bezirkshauptmannschaft 

Schärding. 

 
Was passiert, wenn mein Test positiv ist? 

Bei einem positiven Testergebnis werden Sie einer PCR-Testung zugewiesen. Bis zum Ergebnis der PCR-

Testung müssen Sie sich in häusliche Quarantäne begeben.  

 
WICHTIG! 

Im Bereich der Testungen werden umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, um 

eine Infektion zu verhindern. Bitte helfen auch Sie mit: Tragen sie vor Ort stets einen Mund-Nasen-Schutz, 

desinfizieren Sie Ihre Hände und halten Sie den Mindestabstand ein! 

 
Aktuelle Detailinformationen zu den Testungen findet man jeweils beim Land OÖ. unter 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/232352.htm 
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